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RÖgenerative Energien Nordpol GmbH & Co. Planungs-, Erzeugungs- und

Betriebs KG

bei derv
Gemeinde
Stadtand

Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans

mii Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß 3 12 (2) BauGB

Hiermit wird für die nachfotgenden Grundstücke die Aufstettung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans

mit vorhaben. und Erschtieß-ungsptan zur Schaffung der ptanungsrechttichen Voraussetzungen für das nach'

stehend bezeichnete Bauvorhaben und die dazu erfordertichen Erschließungsmaßnahmen beantragt:

ggf. Beauftragter des Vorhabenträgers (Ansprechpartner, Kontaktdaten)
t'.

Giischäftsfuhrer: Dierk Dettmers Tel.:04732 - 26 86

Abser Deich 12 Fax04732 - 18 39 99

' 26935 Rodenkirchen e-mail: wprw@ewe'net

Bereichnung des Vorhabens

Freiflächenphotovoltaikanlage im Sondergebiet Windenergie Nord FNP Nr' 45

Bereich Gunstfläche ll. Ordnun

Ansch

siehe beiliegende Aufstellu ng

Falls o" g. Flächen nieht Eigentum des Vorhabenträgers sind: Die Eigentümer sind mit dem Bauvorhaben

einverstanden bisher nicht einverstanden

Die Einverständniserktärung der Eigentümer der betroffenen Grundstücke

liegt bei wird bei Bedarf nachgereicht

Die von dem Eauvorhaben betroffenen Grundstücke liegen

im Außenbereich (5 35 BauGBl im unbeptanten lnnenbereich {9 34 BaUGB)

im Gettungsbereich des quatifizierten Bebauungsptans im Sinne von 5 30 (1) SauGB namens

Bauvorhaben Neubau Umbau Nutzr:ngsändertt

und Hausnummer

Schweier Straße / 8437
Baugrundstücke

Ftur
4

Gemarkung(en)
Schwei

Flurstücks-Nummern aller betroffenen Flächen

Angaben gemäß anliegender Aufstellung

Eigentümer

rtragsdeckblatt der N utzu ngs-

verträge u nd Untersch riftenseite

liegen diesem Antrag bei.

a t e

X

X

X

X

Bebauu nsso lan Nr.46



Das Eauvorhaben des Vorhabenträgers ist ohne die Aufstellung bzw. Anderung eines Bebauungsplans
planungsrechtlich nicht zulässig, da es

wegen fehlender Privilegierung im Außenbereich nicht zugelassen werden kanrr (S 35 BaUGB)

die Erschtießung nicht gesichert ist oder sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung
aus fotgenden Gründen nicht einfügt (9 34 BauGB):

den folgenden Festsetzungen des auf Seite 1 genannten, bestehenden Bebauungsptans
widerspricht und die Voraussetzungen für eine Befreiung nicht vortiegen {5 31 Abs. 2 BauGB)

Der Äntragsteller als Vorhabenträger erklärt sich bereit,

1. auf eigene Kosten sämtliche Planungsunterlagen für das Bebauungsplanverfahren und für eine
evtl. erforderliche Anderung des Flächennutiungsplans zu erstellän bzw. erstellen zu lassen,
diese Ptanungsunterlagen im Einvernehmen mit der Gemeinde mit den Trägern öffentticher Betange
{TöB) abzustimmen und die TöB nach dem Satzungsbeschtuss über die Ergebnisse der Abwägung zü uu-
nachrichtigen; die vom Vorhabenträger übernommenen Planungsteistungen schtießen Kosten für Ptan-
grundtagen, erfordertiche Gutachten, versand und Bekanntmachungen ein

?. bei Bedarf eine Umweltprüfung und einen Umweltbericht nach dem Baugesetzbuch {BauGB) sowie
bei Bedarf die Untertagen für ein Raumordnungsverfahren und andere erförderliche Gutachten auf ei-
gene Kosten in Auftrag zu geben und diese der Gemeinde kostentos für Verfahren, die im Zusammen-
hang mit dem Bauteitptanverfahren entstehen, zur Verfügung zu stellen

3. sich für die Erstellung der erfordertichen Unterlagen gemäß der Ziffer 1 -2 quatifizierter Entwurfsver-
fasser zu bedienen und diese im Einvernehmen mit der Gemeinde auszuwähten; die Gemeinde Stad-
land ist berechtigt, im lnteresse eines sicheren Verfahrensabtaufs Entwurfsverfasser. die sie nicht für
quatifiziert hält, abzutehnen

4. sämttiche Planungsunterlagen der Gemeinde Stadtand unentgetttich nach deren Anforderungen {ür- die
Ubernahme digitaler CAD- und GIS-Daten zur Verfügung zu stelten

5' über das Bauvorhaben und die erfordertichen Erschließungsmaßnahmen einen mit der Gemeinde und 
,bei Bedarf auch mit der Bauaufsichtsbehörde abgestimmten Entwurf für den Vorhaben- und Ersch!ie-

ßungsplan auf eigene Kosten auszuarbeiten

6. sich zur Ptanung und Durchführung der Erschtießungsmaßnahmen und zur Reatisierung des Bauvorha-
bens innerhalb einer noch zu bestimmenden Frist sowie zur Tragung der planungs- und Erschtießungs-
kosten in einem Durchführungsvertrag zu verpflichten

7. sein Einverständnis zur Einbeziehung weiterer Grundstücke außerhatb des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes zu geben, fatts die Gemeinde auf Grundlage ihrer Ptanungshoheit die städtebauliche Er-
fordernis sieht, diese Ftächen in dieses Bauteitptanverflhren einzubeziehen

Dem Äntragstetter isi bekannt, dass die Gemeinde das Recht hat, den Bebauungsptan mit Vorhaben- und
Erschließungsplan aufzuheben, wenn

r der Vorhaben- und Erschtießungsptan nicht innerhatb der im Durchführungsvertrag vereinbarten Frist
umgeseizt wird

und / oder

" der Träger des Bauvorhabens wechselt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dje Durchfüh-
rung des Vorhaben' und Erschließungsplans innerhalb der vereinbarten Frist gäfanrdet ist

Aus der Aufhebung des Bebauungsptanes können Ansprüche gegen die Gemeinde nicht qettend gemacht
rrerden.

Ort, Datum

Roden kirchen, 30.05.2023

rift


